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Bei Lahnhochwässern füllt sich eine alte Entwässerungsmulde, die möglicherweise den letzten Rest eines Lahnaltwassers 
darstellt (Ziff. 201, Flurname "Am alten Wasser", Maßnahmenschwerpunkt "O" im Plan). Der Vorschlag lautet, diesen 
Altarm zu reaktivieren. Deshalb steht nicht die Veränderung der Gewässerdynamik, sondern die Ausformung des 
Sekundärbiotops "Am alten Wasser" im Vordergrund.

Bortshausen, als "Hausen-Ort" eine sehr alte Siedlung, die Kirche weist romanische 
Teile auf, zeigt den gleichen Siedlungsmechanismus wie Ronhausen mit einer allerdings 
wesentlich grösseren Gemarkung. Durch die orografische Lage bedingt und durch die 
Bodengüte der Talaue und Ackerfreifläche (s. Analyse) besteht eine sehr typische 
Ackerlandschaft einer Rodungsinsel. 
Trotz der intensiven Nutzung sind Gehölzstreifen in der Feldflur verblieben. Stark 
degeneriert das System der Oberflächengewässer, teilweise nur noch Abwasserkanal 
für die Straßenabwässer, so etwa die Ziff. 179. Die Tallagen müssen hier unbedingt zu 
neuzeitlichen Verhältnissen entwickelt werden, also Stärkung der Selbstreinigungskraft 
der Gewässer, aber auch zur Verbesserung der Biotopsituation. 
(Maßnahmenschwerpunkte "O" und "N").

Auenhöhe, geringer Abstand zum Grundwasserspiegel,
Bodenschutz in diesem flächigen Bereich, da nur wenig Puffer- und 
Filtermöglichkeit des Bodens vorhanden ist.

P

N

I

L

M

Referenzfläche I: 
Kuppenlage ausschließlich Ackernutzung, 
keine Grünflächen und keine Bachläufe, ...

Referenzfläche II: 
Übergangsbereich, einige Stellen an 
Grünland vorhanden, aber sehr 
eingegrenzt, kleine Bachsenken, ...

Referenzfläche III: 
Tallage, Bachlauf besitzt 
hier einen großen 
Flächenanteil,
Aulagen, Feuchwiesen, 
hohen Wasserhaushalt, 
aber immer noch sehr viel 
Ackernutzung, ...

I,II,III: Verbesserung der Kleinstrukturen 
entlang des Wegenetzes und Integration in 
das Wassergrabensystem. 
Bewirtschaftungsstrategie für die 
Niederungen "Hierwiesen" und "Hohlacker", 
"Moischter Grund" und "Köppler Graben", "In 
der Lache".

Marienbach (Maßnahmenschwerpunkt "L" im Plan)

Der Marienbach weist eine durchgängig mit Grünland belegte Aue auf. Teile davon sind in eine Sukzession übergegangen. Diese sollte 
überwiegend wieder der Grünlandnutzung zugeführt werden. 
Südlich der Kläranlage sind weite Teile der alten Aue weitestgehend erhalten (Wiesengrund, Mauergrund = alte Siedlung?). Dennoch sind vor 
allem aus Gründen des Bodenschutzes Grünlandflächen wieder herzustellen.
Generell gilt auch hier: Wiederherstellung der horizontalen und vertikalen Fließgewässerdynamik. Die zum Marienbach gehörenden "Äste" des 
"Zippgraben" haben ihren Ursprung in den Waldfächen, sodaß eine Bestandsausrichtung auf Bornwaldverhältnisse erforderlich ist. In der 
Feldflur sind die Verdolungen aufzuheben. (Ziff. 140). Da in diesem Bereich die Problematik Bodenschutz/Erosion/Deflation deutlich ist (s. 
hierzu die Themenkarte Landwirtschaft), sind als dringliche Maßnahmen die Referenzflächen I, II und III ausgewiesen. Deshalb kommt auch 
den Ausweitungen der Bachläufe eine erhebliche Bedeutung zu. 

Pfingstgraben (Maßnahmenschwerpunkt "M" im Plan)

Der nach Wittelberg ziehende Pfingstgraben weist zwischen der Beltershäuser 
Gemarkung und der östlichen Gemarkungsgrenze nach Wittelberg eine deutliche Aue 
auf. Teile der alten Aue sind umgebrochen und Ackerland. Auch hier ist der recht 
tiefe Einschnitt des Pfingstgrabens morphologisch zu ändern, um eine natürliche 
Gewässerdynamik zu ermöglichen. In das System ist der westlich des Hessel 
herabziehende Graben einzubeziehen.

K

L

L

L

Sekundärbiotop

Badestubenbach
Planungsziel: Freilegung und Sanierung des Badestubenbaches 
(erhebliches Potential an Ausgleichsmaßnahmen), Verknüpfung mit 
dem Maßnahmenteil C der UNB

B

C

J

I

A

G

H

zu G:
Bei dieser Maßnahme sollte "grenzüberschreitend" gehandelt werden. Entlang der Markungsgrenze am 
Seelheimer Wald entwickelt sich ein Wasserlauf, der sich zu einem  ausgeprägten Talgrund parallel zum 
Bauerbach/Würftsystem entwickelt. Die Waldkante (Ziff. 70) und der ausgepräge Bachlauf im weiteren 
Verlauf sollte der Bannwaldnutzung zugeführt werden. Außerhalb des Waldes ist die horizontale und 
vertikale Gewässermorphologie zu fördern. 
Beide Wasserläufe sind degeneriert.

Heiliger Born (Maßnahmenschwerpunkte "J" und "K" im Plan)

Trotz der durchaus noch vorhandenen Grünlandnutzung müßen diese "Vorfluter" dringenst renaturiert werden, sowohl in der 
horizontalen wie in der vertikalen Gewässerdynamik. Westlich der K 35 sind Teile der orginären Grünlandnutzung wieder herzustellen. 
Die Quellfassung des nördlichen Astes ist wieder herzustellen. Südwestlich der L 3289 ist der Wasserlauf wieder neu zu fassen. Östlich 
der K 35 ist die ursprüngliche Aue weitestgehend erhalten. Die Grünlandflächen weisen Ruderalisierungstendenzen auf. Für den Bereich 
bis zur Einmündung in den Marienbach ist zunächst die vertikale und horizontale Dynamik des Wasserlaufes wieder naturnah zu 
gestalten. Aus der Artenliste "Fauna" (s. hierzu Themenkarte "Arten u. Biotopschutz") ergeben sich jedoch auch Vorkommen von 
Offenlandarten die einen Erhalt der Grünlandflächen erforderlich machen. Denkbar aber auch die Förderung von Auewaldbereichen. Im 
Plan sind deshalb unterhalb des Zusammenflußes von Heiligen Born und Marienbach auch solche Flächen eingetragen 
(Wiederbewaldung).

Der Stocksgrund und sein nördlicher Zulauf aus dem Wannkopf  weisen noch weitestgehend den alten Grünlandbesatz auf. Dennoch ist der 
Wasserlauf des Bauerbaches in seiner (horizontalen und vertikalen) Morphologie auszubauen. Dies gilt vor allem für den "Wannkopfzulauf". 
Innerhalb der Waldflächen sollte sowohl  die Gewässermorphologie (Bauerbach), wie der Waldbestand ökologisch orientiert werden. Die 
offensichtlich nicht genutzte Vorflutfunktion für das Universitätsgelände (nachrichtl. Dr. Ferdinand, UNB) sollte aufgegeben werden. Östlich der 
Siedlungslage sind neben den morphologischen Verbesserungen des Bachlaufes, auch die Grünlandnutzung auszuweisen 
(Maßnahmenschwerpunkt "H" im Plan).

D1

E F

D2

zu D1: Ohm
Diese Maßnahme soll naturnahe, auch dynamische Prozesse im Ohmbogen wieder herstellen. Dabei sind die orografischen 
Verhältnisse grundlegend abzuändern. Das trapezförmige Profil ist durch ein natürliches Prall- und Gleitufer abzulösen. Die beiden 
einmündenden Bach- und Vorflutersysteme (Maßnahmen Bündel D2) sind in das Prallufer zu integrieren.

zu E und F
Beide Gewässersysteme haben ihre Hauptzuflüße aus der Ostabdachung der Lahnberge. Die aus der Bruchzone Mittlerer 
Sandstein/Obere Sandstein stammenden Wässer sind innerhalb der Waldflächen durch Bestandsänderung zu verbessern. Die 
Vernetzung mit der offenen Feldflur soll durch geeignete Maßnahmen (s. Maßnahmenliste) verbessert werden.

zuE Dieses System muß wieder einen offenen Lauf erhalten und sollte in Teilen wieder die alte Grünlandnutzung erhalten 
(Ziffer 53)

D2

Maßnahmenschwerpunkt "A" 

A1 Öffnung des alten Steinmühlenkanals
A2 Auflösung des vorhandenen Hochwasserdammes
A3 Nutzungsauflassungen, Zusammenfassung der Oberflächenwässer
A4 Entwicklung einer Flutrinne
A5 Bachverlegung des Sohlgrabens in die Freihaltefläche
A6 Verbesserung der Grünordnung
A7 Renaturierung/Offenlegung bis in den Bereich Dorfwiesenstr./Ronhausener Str.

zu D2:
Die beiden Bachsysteme des Ginseldorfer Baches (Saustallborn) und des "Grundes"  sowie des Zulaufes aus der Schönbacher 
Rodungsinsel, sollen renaturiert werden. Dabei sind beide Verflutersysteme, die ja eine sehr alte Biotoptradtion aufweisen, 
auszuweiten, um eine morphologische Dynamik zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die Ohmniederung und deren 
Wasserläufe und Gräben, die bei einer Neugestaltung einen hohen ökologischen Wert erzielen werden. Es sollen feuchte und 
wechselfeuchte Zustände angestrebt werden. Um Ruderalisierungseffekte zu vermeiden, sind gezielt Endstadien anzustreben, also 
lang andauernde Sukzessionen zu vermeiden. Der im Wald liegende Zulauf ("Grund") bedarf einer sorgfältigen Ausforstung und 
einer eher weniger sorgfältigen "Pflege" seines Umfeldes ("Bannwaldnutzung", allerdings über die juristische Definition im 
hessischen Waldgesetz hinausgehend). Der aus einer Quelle ständig schüttende Zulauf aus der Rodungsinsel (mündl. Dr. 
Ferdinand) sollte in der freien Feldflur eher als Wiesenbach behandelt werden, während die Gefällestrecke im Umfeld wieder 
Bannwaldcharakter aufweisen kann. (Naturnahe Zustände sind im Oberlauf des "Grundes" bei Ziff. 56 der Maßnahmenliste 
ablesbar.) Die Wassergräben (Ziff. 32,35,9,18) sollten eher punktuell verbessert werden, sowohl durch Auflösung der 
Trapezprofile wie auch durch gezielte Pflanzung (Förderung der vertikalen und horizontalen Gewässerdynamik).

Altarmreaktivierung
Flutmulde, Sukzession
UNB-Maßnahme

78.1
A, B, V; III

237

A, V; II

A, V; I

A, V; II

Referenzfläche IV: 
Tallage, große 
Wasserflächen, Grün - und 
Aulagen, keine 
durchgängige Ackerfläche 
mehr vorhanden, sondern 
in Teilgebiete 
aufgespalten, ...

Die Gesamtlandschaft stellt eine 
Referenzlandschaft für die Bereiche 
"Grundwasser", "Oberflächenwasser 
" und "Bodenschutz" dar.

Der Arzbach ist mit Oberflächenwasser des Universitätsgeländes und 
mit Straßenabwasser der L 3088 beaufschlagt. Dies hat zu 
deutlichen Erosionserscheinungen geführt, die außerhalb des Waldes 
zu einer Verbesserung der Gewässermorphologie führen kann. Um 
den Artenaustrag zu stabilisieren, ist die horizontale 
Gewässerdynamik deutlich zu verbessern. Die alte Grünlandsituation 
ist wieder herzustellen (s. auch Geol. Karte 1913, "Niveaukarte" 
1857). Die östlich des Biotop gelegene Grünlandniederung sollte 
belassen werden, der (schwache) Wasserlauf verbessert. Die im 
Wald liegenden Mulden und Einschnitte sind aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen. (s. Ziff. 298/301).

Arzbachniederung (Referenzfläche "IV" im Plan)

Der Landausbau des frühen Mittelalters hat im 11. Jahrhundert zu 
Wüstungen geführt, also zum Auflassen von Siedlungen; auf die 
Gründe soll nicht weiter eingegangen werden (u. a. Rückgang der 
Bevölkerung, Verwaltungsreformen des Grundherren und der 
Kirche). Es sind dies im Gebiet des Landschaftsplanes Ost 
Arzbach, Nonnenhausen und Ginselau. Arzbach und Ginselau sind 
Toponyme, also Verknüpfungen mit Ortsbezeichnungen. Wohl 
aufgrund der guten Wasserführung des Arzbaches hat sich das 
Auen-/Grünlandsystem bis heute gut erhalten. Lediglich nördlich 
des Eulersberges ist die Aue weitestgehend ackerbaulich genutzt.
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Naturschutz/Verbundplanung
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AUFTRAG PLAN

BÜRO GEIGER / BÄSSLER
    LANDSCHAFTSARCHITEKTEN U. PLANER
         NECKARSTR. 237, TEL. 2859830 + 2859517
              70190 STUTTGART

M 1: 10000 BG/MS

11.98 MS

Stadt Marburg
Landschaftsplan Ost

Nachrichtlich: Vorschläge für Aufforstungsflächen gemäß dem
Forstlichen Rahmenplan Mittelhessen (1997)

Umbau von Fichtenforsten

Entwicklung strukturreicher Waldränder

Erhöhung des stehenden und liegenden Totholzanteils durch
Verlängerung der Umtriebsdauer und/oder Ausweisung von
Altholzinseln

Biotopverbund; diverse Einzelmaßnahmen
(vgl. auch Textteil, Kapitel E Biotopverbundmaßnahmen -V-)

Ausgleichsmaßnahme; diverse Einzelmaßnahmen
(vgl. auch Textteil, Kapitel E Ausgleichsmaßnahmen -A-)

3
B

2
B

1
B

Bestandsänderung (Talmulden / Flanken)

Vernässung / Rekonstruktion

Sondermaßnahmen zur Bewirtschaftungsstruktur in der Feldflur 
(Referenzfläche/Monitoring, vgl. auch Textteil Kapitel D)

Schützenswerte Grünbestände  (Siedlungsgrün)

Strukturänderung / Konzepte
(vgl. auch Textteil, Kapitel D)

Altholzinsel für Höhlenbrüter
(Forstamt Marburg, 1997)

Feuchtbiotop (bzw. Naturdenkmal) mit Fundortbezeichnung (Forstamt Marburg, 1997)
   

Feuchtbiotop (71C)

I

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

N

L

X
 XXX

A1

11.98

Themenkarte
Naturschutz/
Verbundplanung

A

Flutmulde
(vgl. auch Textteil, Kapitel D)

Maßnahmenschwerpunkt/ Strukturänderung
(vgl. auch Textteil, Kapitel D)

Naturschutz/Verbundplanung

Fundpunkte gefährdeter Indikatorarten
(vgl. Teilbericht Fauna im Textanhang)F 4

a - landschaftsverträgliche Flächen für Wald-
      mehrung durch standortgerechte Pflanzung
b - landschaftsverträgliche Flächen für Wald-
      mehrung durch (gelenkte) Sukzession

Waldmehrung

Ausgangspunkte

Entwicklung/Wald

Biotop nach § 23 
HENatG

Offenlandbiotop (lt. Landschaftsplan)   (bzgl. Nummerierung vgl. Textteil, Kapitel E, Maßnahmenliste)

Waldbiotop (Forstamt Marburg, 2000)

4
B

xxx V

xxx A

Entwicklung/Offenland

ND

03.02 61 bn

Ausgleichsfläche im Bebauungsplan
gem. § 8a BNatSchG i. v. m. § 9 Abs. 1a BauGB BP/A

Schutzwürtige Struktur
(vgl. auch Textteil, Kapitel E Hinweise -H-)xxx
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Anzeigebeschluss der Stadtverordnetenversammlung 24. Mai 2002

Genehmigungsverfügung des RP Gießen gem. § 4 Abs. 6 HENatG 17. Sept. 2002


